
 

 

Der Vorsitzende 34320 Söhrewald, 06.10.2016 
der Gemeindevertretung Schulstraße 8 
 

Einladung 

zur 4. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung 
 

am 12.10.2016, 20:00 Uhr 
 

im Dorfgemeinschaftshaus Wellerode 
 

Tagesordnung: 

 1.  Bericht des Gemeindevorstandes  
   
 2.  Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung 

gefährlicher Güter 
0197/2016/2 

   
 3.  Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF (Mittleres 

Löschfahrzeug) für die Freiwillige Feuerwehr Eiterhagen 
0254/2016/1 

   
 4.  Wahl einer Friedhofskommission 0260/2016 
   
 5.  Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des 

Haushaltsjahres 2009 gemäß § 100 HGO 
0261/2016 

   
 6.  Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des 

Haushaltsjahres 2010 gemäß § 100 HGO 
0262/2016 

   
 7.  Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des 

Haushaltsjahres 2011 gemäß § 100 HGO 
0263/2016 

   
 8.  Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des 

Haushaltsjahres 2012 gemäß § 100 HGO 
0264/2016 

   
 
 
 

gez. 
Peter Harz 
Vorsitzender 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0197/2016/2  
 
 
 

Abteilung: Team 3 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Ute Pormetter   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevorstand 09.08.2016 Vorberatung 
Haupt- und Finanzausschuss 04.10.2016 Vorberatung 
Gemeindevertretung 12.10.2016 Entscheidung 

 
 

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung gefährlicher Güter 
 
Sachverhalt: 
 

Die Gemeinden Bad Emstal, Fuldabrück, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, 

Schauenburg und Söhrewald sowie die Städte Baunatal, Naumburg und Wolfhagen 

haben sich zu einem gemeinsamen  Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung 

zusammengeschlossen. Die Aufgaben des Ordnungsbehördenbezirkes werden seit 2013 

von dem Bürgermeister  der Gemeinde Lohfelden erfüllt. 

 
Im September 2015 bekundeten die Städte Niedenstein und Gudensberg den 

Wunsch, dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut beizutreten. 

Diese Beitrittsabsicht wurde im Dezember  2015 durch jeweilige Magistratsbeschlüsse  

der beiden Städte und nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel formuliert, beschlossen   und schriftlich beantragt. 

ln der Beiratssitzung  des Bezirks am 19. Mai 2016 wurde jedoch festgelegt, dass für 

einen Beitritt die Zustimmungsbeschlüsse der jeweiligen Stadtverordnetenversammlung 

Gudensbergs und Niedensteins vorzulegen sind. 

Bei danach erfolgter Zustimmung durch die Beschlussorgane der bestehenden 

Beiratsmitglieder  zum Beitritt der neuen Kommunen wird die unterzeichnete  neue 

Vereinbarung  dem Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde  zur 

weiteren Veranlassung  vorgelegt. 

Nach dessen Genehmigung I Anordnung und der anschließenden  Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger  des Landes Hessen tritt die Änderung der beschlossenen  Vereinbarung 

und damit die Erweiterung  des Ordnungsbehördenbezirks in Kraft. 

Weitere Änderungen  der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung erfolgen nicht. 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung  der Gemeinde Söhrewald stimmt dem Beitritt der Städte 
Gudensberg und Niedenstein zum gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zur 

Überwachung gefährlicher Güter (Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut) und der als 
Anlage beigefügten geänderten öffentlich - rechtlichen Vereinbarung zu. 
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Anlage/n:  

Vereinbarung zur Erweiterung des Ordnungsbehördenbezirks 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0254/2016/1  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Dirk Schröder   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevorstand 04.10.2016 Vorberatung 
Gemeindevertretung 12.10.2016 Entscheidung 

 
 

Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die 
Freiwillige Feuerwehr Eiterhagen 
 
Sachverhalt: 
 

In ihrer Sitzung am 17. September 2014 hat die Gemeindevertretung Söhrewald 
beschlossen, einen Zuwendungsantrag beim Land Hessen auf die Beschaffung eines MLF 
(Mittleres Löschfahrzeug) für den Ortsteil Eiterhagen zu stellen. 

Nunmehr erfolgte durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben 
vom 23. September 2016 eine Vorabmitteilung über die Gewährung einer Zuwendung im 
Wege der Festbetragsfinanzierung. 

Diese Vorabmitteilung stellt noch keinen verbindlichen Zuwendungsbescheid dar. Vor 
Erteilung eines verbindlichen Zuwendungsbescheides durch das Ministerium des Innern und 
für Sport ist es notwendig, dass die Gemeinde Söhrewald eine schriftliche Erklärung mit 
folgenden Punkten abgibt: 

- Dass mit der Beschaffung des Fahrzeuges noch nicht begonnen worden ist, wobei 
als Beschaffungsbeginn der Abschluss eines Lieferungsvertrages anzusehen ist (Nr. 
1.3 i.V.m. Nr. 13.1 VV-LHO) 
 

- Dass bereits entsprechende Mittel in Ihrem Haushalt veranschlagt sind oder ein 
Beschluss der Gemeindevertretung herbeigeführt ist oder wird, der entsprechende 
Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt veranschlagt 
 

- Dass die Maßnahme nach erfolgter Bewilligung unverzüglich durchgeführt wird und 
dabei die vergaberechtlichen Bestimmungen uneingeschränkt Anwendung finden 

Diese Erklärung der Gemeinde Söhrewald muss dem Ministerium des Innern und für Sport 
bis spätestens 28. Oktober 2016 vorliegen. 

Gemeinsam mit der Beschlussfassung über die Antragstellung im September 2014 wurde 
beschlossen, dass in den Finanzplan des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 
entsprechende Haushaltsmittel einzustellen sind. 
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Diese Haushaltsmittel beruhten auf folgendem Finanzierungsplan zur Beschaffung eines 
MLF (Mittleres Löschfahrzeug): 
 

Voraussichtliche Gesamtkosten MLF 160.000,00 € 160.000,00 € 

Zuwendungsfähige Ausgaben, lt. 
Brandschutzförderrichtlinie 

125.000,00 € 125.000,00 € 

Förderung durch das Land Hessen 45 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben 

56.250,00 € 

Förderung durch den Landkreis 
Kassel 

8 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben 

10.000,00 € 

Eigenanteil der Gemeinde Söhrewald  93.750,00 € 

 

Gegenüber diesem Finanzierungsplan ergeben sich nunmehr aufgrund der Vorabmitteilung 
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport Änderungen die sich wie folgt 
darstellen: 
 

Voraussichtliche Gesamtkosten MLF 160.000,00 € 160.000,00 € 

Zuwendungsfähige Ausgaben, lt. 
Brandschutzförderrichtlinie 

135.000,00 € 135.000,00 € 

Förderung durch das Land Hessen 35 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben 

47.250,00 € 

Förderung durch den Landkreis 
Kassel 

8 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben 

10.800,00 € 

Eigenanteil der Gemeinde 
Söhrewald 

 101.950,00 € 

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan des Jahres 2017 entsprechend 
einzustellen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die Abgabe einer Erklärung der Gemeinde 
Söhrewald gegenüber dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit 
folgenden Punkten: 

- Dass mit der Beschaffung des Fahrzeuges noch nicht begonnen worden ist, 
wobei als Beschaffungsbeginn der Abschluss eines Lieferungsvertrages 
anzusehen ist (Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 13.1 VV-LHO) 
 

- Dass bereits entsprechende Mittel in Ihrem Haushalt veranschlagt sind oder ein 
Beschluss der Gemeindevertretung herbeigeführt ist oder wird, der 
entsprechende Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 
veranschlagt 
 

- Dass die Maßnahme nach erfolgter Bewilligung unverzüglich durchgeführt wird 
und dabei die vergaberechtlichen Bestimmungen uneingeschränkt Anwendung 
finden 

Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, dass die entsprechenden 
Haushaltsmittel gem. dem geänderten Finanzierungsplan im Haushaltsplan des 
Jahres 2017 einzustellen sind. 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0260/2016  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Dirk Schröder   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevertretung 12.10.2016 Entscheidung 

 
 

Wahl einer Friedhofskommission 
 
Sachverhalt: 
 

Der Gemeindevorstand hat auf Empfehlung der Gemeindevertretung in seiner Sitzung am 
27.04.2016 die Einrichtung einer Friedhofskommission für die Legislaturperiode 2016 – 2021 
beschlossen. 

Neben dem Bürgermeister und den Mitgliedern, die der Gemeindevorstand benennt sind die 
weiteren Mitglieder der Kommission durch die Gemeindevertretung zu wählen. 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 27.04.2016 als Mitglieder die Beigeordneten 
Walter Krug und Bernd Kuschel benannt. 

Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister bzw. ein von ihm bestimmter 
Beigeordneter. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald wählt folgende Personen als 
Mitglieder der Friedhofskommission: 
 

Eberwein Willi SPD 

Zinke Meta SPD 

Drebes Gerrit SPD 

Braunisch Alexandra UNS 

Bärthel Manfred Ev. Kirchengemeinde Wellerode 

Eckel Ivonne Ev. Kirchengemeinde Wellerode 

Langhuth Ute Ev. Kirchengemeinde Wellerode 

Adrian Jennifer Ev. Kirchengemeinde Wellerode 

Grimmell-Kühl Ulrike Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach 

Rewald Carola Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach 

Langhuth Matthias  

Peter Dithmar  
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0261/2016  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Sabine Albrand   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevertretung 12.10.2016 Kenntnisnahme 

 
 

Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2009 
gemäß § 100 HGO 
 
Sachverhalt: 
 

Bezeichnung Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen 

Haushaltsjahr 2009 

Haushaltsstelle xxxxx.xxxxxxxx 

Haushaltsansatz   

Überplanmäßig bereits bewilligt  

Bisher verfügt  

Noch verfügbar  

Über- / außerplanmäßige Bewilligung 230.037,55 € 

 

Begründung: 

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden 
Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 
festgestellt. 

Hierbei ist es im Jahr 2009 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt  
230.037,55  € gekommen. 

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO 
beschlossen.   
Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle. 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. 

außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten 
Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2009 mit 226.744,52 € im 
Ergebnishaushalt und mit 3.293,03 € im Finanzhaushalt, mithin 230.037,55 €, nach § 
100 HGO zur Kenntnis. 
 
 
 

Anlage/n:  

Mittelüberschreitungen_2009 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0262/2016  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Sabine Albrand   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevertretung 12.10.2016 Kenntnisnahme 

 
 

Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2010 
gemäß § 100 HGO 
 
Sachverhalt: 
 

Bezeichnung Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen 

Haushaltsjahr 2010 

Haushaltsstelle xxxxx.xxxxxxxx 

Haushaltsansatz   

Überplanmäßig bereits bewilligt  

Bisher verfügt  

Noch verfügbar  

Über- / außerplanmäßige Bewilligung 706.751,09 € 

 

Begründung: 

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden 
Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2010 
festgestellt. 

Hierbei ist es im Jahr 2010 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt  
706.751,09  € gekommen. 

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO 
beschlossen.   
Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle. 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten 
Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2010 mit 490.783,71 € im 
Ergebnishaushalt und mit 215.967,38 € im Finanzhaushalt, mithin 706.751,09 €, 
nach § 100 HGO zur Kenntnis 
 
 
 

Anlage/n:  

Mittelüberschreitungen_2010 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0263/2016  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Sabine Albrand   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevertretung 12.10.2016 Kenntnisnahme 

 
 

Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2011 
gemäß § 100 HGO 
 
Sachverhalt: 
 

Bezeichnung Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen 

Haushaltsjahr 2011 

Haushaltsstelle xxxxx.xxxxxxxx 

Haushaltsansatz   

Überplanmäßig bereits bewilligt  

Bisher verfügt  

Noch verfügbar  

Über- / außerplanmäßige Bewilligung 713.170,58 € 

 

Begründung: 

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden 
Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2011 
festgestellt. 

Hierbei ist es im Jahr 2011 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt  
713.170,58  € gekommen. 

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO 
beschlossen.   
Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle. 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. 

außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten 
Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2011 mit 532.726,55 € im 
Ergebnishaushalt und mit 180.444,03 € im Finanzhaushalt, mithin 713.170,58 €, 
nach § 100 HGO zur Kenntnis 
 
 
 

Anlage/n:  

Mittelüberschreitungen_2011 
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Beschlussvorlage 
Vorlagennummer: 0264/2016  
 
 
 

Abteilung: Team 2 Datum: 06.10.2016 
Bearbeiter: Sabine Albrand   

 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Gemeindevertretung 12.10.2016 Kenntnisnahme 

 
 

Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2012 
gemäß § 100 HGO 
 
Sachverhalt: 
 

Bezeichnung Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen 

Haushaltsjahr 2012 

Haushaltsstelle xxxxx.xxxxxxxx 

Haushaltsansatz   

Überplanmäßig bereits bewilligt  

Bisher verfügt  

Noch verfügbar  

Über- / außerplanmäßige Bewilligung 584.848,25 € 

 

Begründung: 

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden 
Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2012 
festgestellt. 

Hierbei ist es im Jahr 2012 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt  
584.848,25  € gekommen. 

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO 
beschlossen.   
Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle. 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. 

außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten 
Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2012 mit 454.777,39 € im 
Ergebnishaushalt und mit 130.070,86 € im Finanzhaushalt, mithin 584.848,25 €, nach  
§ 100 HGO zur Kenntnis 
 
 
 

Anlage/n:  

Mittelüberschreitungen_2012 
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